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Antrag auf Fahrgeldrückerstattung - Stadtschüler 
 
Name: __________________          Vorname: ________________     Klasse: _______ 
 
 
Straße: ______________________         PLZ: ________      Ort: _________________ 
 
 
Kürzeste Entfernung zwischen Wohnung und Schule: ___________ km 
 
 
Abzugeben ist die Kopie der Abo-Monatskarte bei Vorlage des Originals. Die originale 
Schüler-Monatskarte ist bis zur Auszahlung (Rückerstattung erfolgt nach Ablauf) bei 
Ihnen aufzubewahren. Bitte unbedingt einen Nachweis, z. B. Kontoauszug oder 
Beleg/Abrechnung des Jenaer Nahverkehrs beifügen! 
Einzelfahrscheine sind bitte alle im Original auf einem Extrablatt aufzukleben.   
 
(Für die Abrechnung der Fahrscheine zu Schulexkursionen, Wandertage oder zum 
Schulschwimmunterricht verwenden Sie bitte einen separaten Antrag und geben die-
sen ebenfalls am Ende des Schuljahres ab. (Formulare sind in der Verwaltung erhält-
lich.) 
 
Die Überweisung des Erstattungsbetrages erfolgt auf die uns bekannte Bankverbindung. 
 
Ich versichere, meine Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 

 
 
________________________                          ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Information zur Fahrgeldrückerstattung 
 
- Nach dem Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen 

(ThürSchFG) vom 21.07.1992 werden laut § 4, Abs. 3 Nr. 2 für Schüler der Klas-
senstufen 5 - 10 der Regelschule, des Gymnasiums und … bei einem Schulweg 
von mindestens 3 km (kürzester Fußweg) die Kosten für die Beförderung durch den 
Schulträger zurückerstattet. 

- Für Schüler ab der Klassenstufe 11 werden im Allgemeinen 50 % zurückerstattet. 
- Es ist grundsätzlich die preiswerteste Variante des öffentlichen Personennahver-

kehrs zu nutzen. 
- Die Entfernung von 3 km wird von der Schule überprüft, im Falle von Nichtanerken-

nung des Antrages erhalten Sie schnellstmöglich Bescheid. 
- Die Rückerstattung erfolgt nach Bereitstellung der Mittel durch das Land Thüringen. 
- Die Angaben im Formblatt bitte gewissenhaft erstellen, für Fehler (Kontonummer 

usw.) übernehmen wir keine Haftung. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter folgender Rufnummer zur Verfügung: 03641/381565.                                           
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